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Deutsche Compliance Konferenz baut Brücken zwischen 
Wirtschaft und Behörden
Mit den Themenschwerpunkten Kartellrecht, Lieferkette, Cyber und Kultur fokussiert sich die Deutsche Complian-
ce Konferenz in diesem Jahr wieder auf Dauerbrenner der Compliance-Community. Die Konferenz greift erneut 
zu dem bewährten Mittel, dort, wo Compliance-Verantwortliche unvermeidlich in ihrer praktischen Tätigkeit mit 
Behörden konfrontiert sind, Brücken zu bauen und explizit Behörden- und Wirtschaftsvertreter in den Dialog zu 
bringen. 

So wird Dr. Katrin Roesen, Leiterin der Son-
derkommission für Kartellbekämpfung beim 

Bonner Bundeskartellamt, gleich zum Auftakt 
der Konferenz einen Appell an die Wirtschaft zur 
kartellrechtlichen Compliance richten. Die von 
Roesen geleitete Sonderkommission für Kartellbe-
kämpfung ist Teil der Rechtsabteilung des Bundes-
kartellamtes. Sie berät die Beschlussabteilungen 
in Bußgeldverfahren, unterstützt sie bei der Vor-
bereitung und Durchführung von Durchsuchun-
gen und ist der Kontaktpunkt für Unternehmen, 
die einen Antrag auf Kronzeugenregelung stellen 
wollen, sowie für Hinweisgeber bei möglichen 
Verstößen gegen das Kartellrecht. 

Die Erwartungshaltung des Bundesamts für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zur Lie-
ferketten-Compliance wird Richard Wilhelm dar-
legen und dabei auch praktische Hinweise für 
die Unternehmen geben. Wilhelm ist Leiter des 
Referats „Ordnungswidrigkeitenverfahren, Mo-
nitoring“ im „Aufbaustab Lieferkettensorgfalts-

pflichtengesetz“. Im Aufbaustab hat er zahlreiche 
grundsätzliche Fragestellungen in der Administ-
ration des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes 
(LkSG) verantwortlich bearbeitet. Er ist damit der 
Ansprechpartner für Unternehmen, die in der Um-
setzung und Anwendung des LkSG mit Unsicher-
heiten konfrontiert sind.

Im Themenkomplex Cyber plädiert Markus Hart-
mann für die Zusammenarbeit von Unternehmen 
und Strafverfolgern. Hartmann ist Leitender Ober-
staatsanwalt bei der Generalstaatsanwaltschaft 
Köln und seit Einrichtung der Zentral- und An-
sprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen (ZAC 
NRW) im April 2016 deren Leiter. Die ZAC NRW ist 
zentrale Ansprechstelle für grundsätzliche, verfah-
rensunabhängige Fragestellungen aus dem Bereich 
der Cyberkriminalität für Staatsanwaltschaften, Po-
lizei- und sonstige Behörden Nordrhein-Westfalens 
und anderer Länder sowie des Bundes. Ferner steht 
sie als Kontaktstelle für die Zusammenarbeit mit 
Wissenschaft und Wirtschaft zur Verfügung. 

Geballte 
Kompetenz in 
Düsseldorf: 
Nach vielen Jah-
ren in Frankfurt 
am Main, zieht 
es die DCK 2024 
an den Rhein. 
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Der direkte Dialog mit den Ansprechpartnern 
aus den Behörden steht allen Konferenzteilneh-
mern in den fest eingeplanten Diskussionsblöcken 
und natürlich auch in den Kommunikationspausen 
offen. Für einen umfassenden Blick auf die The-
men flankieren Wirtschaftsvertreter die Vorträge 
der Behördenvertreter. Unter anderem spricht Dr. 
Georg Böttcher, der als Chief Counsel Competiti-
on bei der Siemens AG das Kartellrechtsteam leitet 
und dort für sämtliche kartellrechtlichen Angele-
genheiten weltweit verantwortlich ist. Ebenfalls 
in seine Zuständigkeit fallen sämtliche außenwirt-
schaftsrechtliche Anmeldungen von Transaktionen 
(ausländische Direktinvestitionen) sowie EU-For-
eign-Subsidy-Regulation-Verfahren.

Zum Themenschwerpunkt Lieferkette wird Lars 
Steineck, Head of Compliance & Security bei der 
SCHOTT AG in Mainz, sprechen. Steineck war 
zuvor als Compliance Officer bei der Deutschen 
Lufthansa AG tätig. Auch hier erarbeitete und 
implementierte er ein konzernweites Complian-
ce-Management-System und war für dessen nach-
haltige Umsetzung im Konzern verantwortlich. 
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Deutsche Compliance Konferenz 2024

Die DCK findet am 11. und 12. Juni 2024 im  
Industrie-Club Düsseldorf statt. Die Teilnahme ist 
sowohl vor Ort als auch online möglich. Sie kön-
nen sich hier anmelden.
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Über den Inhalt
Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz verlangt von den in 
seinen Anwendungsbereich fallenden Unternehmen, festzulegen, 
wer für die Überwachung des Risikomanagements zuständig ist. 
Die Geschäftsleitung erfüllt diese Pflicht durch die Benennung 
von einem oder mehreren Menschenrechtsbeauftragten.

Genau hier setzt das Werk an. Es soll eben diesen Personen als 
Einführung und Unterstützung bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 
als Menschenrechtsbeauftragte dienen.

Das Werk bietet

§ Notwendige Grundlagen zur Ausgestaltung und Erfüllung 
der Aufgabe

§ Konkrete Handlungsempfehlungen und Arbeitshilfen zur 
Überwachung der Sorgfaltspflichten, insbesondere die 
Einrichtung eines Risikomanagements, die Durchführung 
der Risikoanalyse, Präventions- und Abhilfemaßnahmen, 
das Beschwerdesystem sowie die Dokumentation und 
Berichterstattung

§ Vorschläge zur „Einbettung“ des Menschenrechts beauftragten 
im Unternehmen

§ Bezug auf die Übereinkunft zur CS3D vom 15. März 2024
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Keine Buch-Neuerscheinung mehr verpassen? Abonnieren Sie doch gerne unseren Newsletter: shop.ruw.de/newsletter

Experten im Unternehmen

Die Autoren
Dr. Ulrich Hagel ist seit 1994 als Rechtsanwalt zu -
gelassen. Er ist Consultant bei HerbertSmithFreehills 
in Frankfurt, Akademischer Direktor an der Dresden 
International University und an der ESCP Business 
School in Berlin sowie Leiter des Arbeitskreises 
Compliance des Verbandes der Bahnindustrie in 
Deutschland („VDB“).

Michael Wiedmann ist seit 1992 als Rechtsanwalt 
zugelassen. Er berät Unternehmen beim Aufbau und 
Implementierung von Compliance Management 
Systemen mit einem Schwerpunkt auf dem LkSG. 
Zudem ist er Consultant bei Norton Rose Fulbright 
LLP in Frankfurt, Akademischer Direktor an der ESCP 
Business School in Berlin und Co-Leiter des Arbeits-
kreises Menschenrechte beim Deutschen Institut für 
Compliance („DICO“).

Hagel/Wiedmann

Menschenrechtsbeauftragte
Rechte und Pflichten sowie Arbeitshilfen 
für die Praxis

1. Auflage 2024 | Compliance-Berater Schriftenreihe
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